Satzung des SBC Rheurdt e.V.

§ 1

Der Verein trägt den Namen

Sportbootclub Rheurdt e.V. abgekürzt: 

SBC Rheurdt e.V.

Der Sitz des Vereins ist Rheurdt, das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden

§ 2

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke 

i.S. des Abschnittes „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung in der jeweils gültigen Fassung.

Zweck des Vereins ist die Förderung des Wassersports unter besonderer Berücksichtigung von Natur- und Umweltschutz und die Heranführung der Jugend an die Ziele des Vereins.

Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzugsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf darüber hinaus keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind oder durch unverhältnismäßige Vergütung begünstigt werden.

§ 3

Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder juristische Person werden. Über die Aufnahme entscheidet nach schriftlichem Antrag der Vorstand. Gegen die ablehnende Entscheidung kann innerhalb eines Monats Berufung zur nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung eingelegt werden.

§ 4

Die Höhe des Mitgliedsbeitrages wird durch die Mitgliederversammlung bestimmt. Ist ein Mitglied länger als 12 Monate mit seinem Beitrag im Rückstand, kann es ohne Mahnung aus der Mitgliederliste gestrichen werden.

§ 5

Der Austritt aus dem Verein ist jeder Zeit möglich. Die Austrittserklärung muß schriftlich erfolgen. Ein ausgetretenes Mitglied hat keinen Anspruch auf Erstattung des Restmitgliedsbeitrags oder auf Anteil am Vereinsvermögen.

§ 6

Werden die Interessen des Vereins von einem Mitglied vorsätzlich verletzt, kann Ausschluß erfolgen. Über den Ausschluß entscheidet die Mitgliederversammlung mit 2/3 Mehrheit. Der Antrag auf Ausschließung ist dem Mitglied zwei Wochen vor der Mitgliederversammlung schriftlich zu übersenden. Gibt das betroffene Mitglied eine schriftliche Stellungnahme ab, so ist diese in der Mitgliederversammlung zu verlesen. Der Beschluß über die Ausschließung wird dem nicht in der Versammlung anwesendem Mitglied von Seiten des Vorstandes schriftlich bekannt gegeben.

§ 7

Der Vorstand des Vereins besteht aus dem

1. Vorsitzenden

2. Vorsitzenden

Kassierer

stellv. Kassierer

Schriftführer

Leiter der Jugendabteilung

Umweltbeauftragten

zwei Beisitzern.

Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit.

Bei Stimmengleichheit gilt der Beschlussantrag als abgelehnt.
Vorstandssitzungen sind beschlussfähig, wenn mindestens drei der

eingeladenen Vorstandsmitglieder anwesend sind.

Die Vorstandsmitglieder sind vom § 181 BGB befreit.

Sollten Abteilungen innerhalb des Vereins gebildet werden, sind die Abteilungsleiter automatisch Mitglieder des Vorstandes.

Ferner sind zwei Kassenprüfer zu bestimmen, sie dürfen nicht Mitglied des Vorstandes sein.

Die Mitglieder des Vorstandes werden durch die Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Geschäftsjahren in geheimer Wahl gewählt.
Ist nur ein Kandidat vorhanden, kann mit Genehmigung der Anwesenden per Akklamation abgestimmt werden.   

Sämtliche Vorstandsmitglieder bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit bis zur Neuwahl im Amt. Eine Wiederwahl der Vorstandsmitglieder ist zulässig. Sämtliche Vorstandsmitglieder sind ehrenamtlich tätig.

Die Kassenprüfer werden jährlich auf der Mitgliederversammlung bestimmt. Die Wiederwahl eines Kassenprüfers ist einmal zulässig.

§ 8

Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der

1. Vorsitzende

2. Vorsitzende

Kassierer und

Schriftführer.

Vertretungsberechtigt sind jeweils zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam, unter denen sich der 1. oder 2. Vorsitzende befinden muß.

Dem Vorstand gemäß § 7 dieser Satzung obliegt auch die Vereinsverwaltung. Ferner hat dieser Vorstand einen „Stammtisch“ einzurichten, an dem mindestens monatlich ein Erfahrungsaustausch oder eine Weiterbildung stattfindet und die Geselligkeit innerhalb des Vereins gepflegt wird.

§ 9

Ordentliche Mitgliederversammlungen finden am Anfang des Kalenderjahres statt. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung findet dann statt, wenn es das Interesse des Vereins erfordert, wenn ein Vorstandsmitglied vorzeitig ausgeschieden ist und wenn der 5. Teil der Mitglieder die Berufung einer Mitgliederversammlung unter Angabe von Zweck und Grund vom Vorstand schriftlich verlangen.

§ 10

Die Mitgliederversammlung hat der 1. Vorsitzende, im Falle seiner Verhinderung der 2. Vorsitzende schriftlich einzuberufen. Eine ordentliche Mitgliederversammlung ist mit einer Frist von 6 Wochen, eine außerordentliche mit einer Frist von mindestens 3 Wochen einzuberufen. Die Tagesordnung wird den Mitgliedern am Versammlungstag bekannt gegeben.

§ 11

Die Mitgliederversammlung hat der 1. Vorsitzende, im Falle seiner Verhinderung der 2. Vorsitzende zu leiten. Durch die Mitglieder kann ein Tagungsleiter gewählt werden, wenn hierfür Gründe vorhanden sind. 

Die Mitgliederversammlung kann Tagesordnungspunkte absetzen oder weitere Tagesordnungspunkte beschließen.

Abstimmungen erfolgen durch Handzeichen. Wird durch die Mitgliederversammlung eine andere Abstimmungsart beschlossen, 

muß diese ausgeführt werden. Ein Beschluß ist gültig, wenn er mehr als die Hälfte der Stimmen der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder erhält. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden nicht mitgezählt.

Eine Mehrheit von 2/3 der anwesenden Mitglieder ist erforderlich, wenn über die Ausschließung eines Mitgliedes, über Satzungsänderungen oder die Auflösung des Vereins abgestimmt werden soll. Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen.
Diese Satzungsänderungen müssen allen Vereinsmitgliedern alsbald schriftlich mitgeteilt werden.

Die Änderung des Satzungszweckes kann nur einstimmig erfolgen, nicht anwesende Mitglieder müssen nachträglich zustimmen.

§ 12

Die gefaßten Beschlüsse müssen unter Angabe des Ortes und der Zeit der Versammlung, sowie das Abstimmungsergebnis schriftlich niedergelegt werden. Das Protokoll ist vom Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen.

§ 13

Der Vorstand darf die persönlichen Daten der Mitglieder für eigene Zwecke gemäss den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes speichern, verändern und löschen.

Die Übermittlung von gespeicherten Daten innerhalb des Vereins ist nur an Personen erlaubt, die mit Ämtern gemäss dieser Satzung betraut sind und entsprechende Aufgaben wahrzunehmen haben. 
Der Kassierer darf die notwendigen Daten an ein Bankinstitut übermitteln, um das Lastschriftverfahren bei Zahlungen an den Verein zu ermöglichen.

An im Verein angestellte oder ehrenamtlich tätige Personen dürfen Daten der von ihnen betreuten Mitglieder übermittelt werden, soweit dies für die Arbeit erforderlich ist.

Adress- und Geburtstagslisten ( Name, Anschrift, Telefonnummer, Geburtstag ) dürfen für einzelne Gruppen im Verein erstellt und an alle darin aufgeführten Mitglieder übermittelt werden

Ausnahmen bedürfen eines Vorstandsbeschlusses und sind in der Mitgliederversammlung mitzuteilen.

§ 14
Im Falle der Auflösung des Vereins sind die im Amt befindlichen Vorstandsmitglieder die Liquidatoren. 

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an die  

Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger

die es ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.

Diese Satzung tritt am Tag ihres Beschlusses in Kraft.

